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Zum Geleit: externe Finanzkontrolle  
gestern, heute und morgen

I. Gestern

1 . Mit der Festschrift gedenkt der Bundesrechnungshof der dreihundert
jährigen Geschichte der externen Finanzkontrolle in Deutschland . Im Laufe 
dieser Geschichte haben er und die Landesrechnungshöfe eine Wegstrecke 
von gut 60 Jahren gestaltet . Zuvor oblag diese Aufgabe dem Reichsrech
nungshof und dem Rechnungshof des Norddeutschen Bundes sowie einer 
preußischen Institution, die mal als OberRechnungskammer, mal als Ober
Rechenkammer firmierte und die bei ihrer Gründung im Jahre 1714 den 
Namen GeneralRechenkammer führte . Die dreihundertjährige Tradition der 
externen Finanzkontrolle knüpft also an eine Entwicklung an, die in Preu
ßen ihren Ursprung hat .

Schon dieser Ausgangspunkt dürfte umstritten sein . Zwei Einwände lie
gen nahe:

Zum einen war seinerzeit Sachsen schneller als Preußen . Denn sein Kur
fürst Friedrich August I. gründete bereits 1707, also sieben Jahre vor Preu
ßen, eine OberRechenkammer, so dass sich die Frage stellt, weshalb der 
Bundesrechnungshof nicht an dieses Datum anknüpft . Die Antwort ist recht 
banal: Die sächsische Kammer verlor bereits 1734 ihre Unabhängigkeit, und 
sie wurde unter ministerielle Leitung gestellt . Sie war damit kein Rech
nungshof mehr, jedenfalls keiner im modernen Sinne, und so mochte der 
Bundesrechnungshof nicht die sächsische Gründung zum Ausgangspunkt für 
die Geschichte der externen Finanzkontrolle in Deutschland wählen . Er 
entschied sich deshalb im Jahre 1964, an die preußische Gründung anzu
knüpfen, und feierte im selben Jahr die 250 . sowie 25 Jahre später die 
275 . Wiederkehr der Gründung der GeneralRechenkammer .

Aber – so lautet der zweite Einwand –: Ist nicht dieser Ausgangspunkt 
für die Geschichte der externen Finanzkontrolle in Deutschland deshalb 
verfehlt, weil die preußische GeneralRechenkammer und der heutige Bun
desrechnungshof kaum vergleichbar sind? Gibt es überhaupt eine identitäts
stiftende historische Linie, welche zwischen der preußischen Institution und 
dem Bundesrechnungshof gezogen werden kann? Damit ist die Frage nach 
der Identität beider Institutionen gestellt .
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Die alten Griechen pflegten solche und ähnliche Fragen mit einer Parabel 
zu beantworten: mit der Geschichte vom Schiff des Theseus . Mit diesem 
Schiff fuhren die Athener alljährlich in einem Festzug zu Ehren Apollons 
zu dessen Insel Delos – und das mehrere hundert Jahre lang . Während die
ser langen Zeit musste das Schiff immer wieder repariert werden: Planken 
wurden ausgetauscht, Masten neu errichtet, und faules Holz wurde – wie 
Plutarch berichtet – durch „neues und festes“ ersetzt . Für die griechischen 
Philosophen war dieser Prozess Anlass für spitzfindige Streitigkeiten: Eini
ge vertraten die Ansicht, trotz der vielen Änderungen bleibe es dasselbe 
Schiff, während andere meinten, es wäre nun ein anderes . So wird es uns 
auch mit der Frage nach der Linie zwischen der preußischen GeneralRe
chenkammer und dem Bundesrechnungshof gehen .

Zwar hat sich im Laufe der vergangenen 300 Jahre vieles in der externen 
Finanzkontrolle geändert: Manche alte Einrichtung ist abgeschafft, manch 
neue hinzugekommen, so: die Prüfungsämter des Bundes, und die Aufga
benfelder sind neu ausgelotet, Prüfungsmethoden verfeinert, überholte Prü
fungsansätze durch moderne ersetzt worden . Aber: Es gibt gleichgebliebene 
Gemeinsamkeiten, die trotz der unterschiedlichen staatsrechtlichen Stellung 
von Kammer und Bundesrechnungshof und trotz des langen Zeitraums, der 
seit der Gründung verstrichen ist, deutlich sichtbar sind . Es sind dies die 
Erkenntnis, dass es eine Institution geben sollte, die staatliches Finanzgeba
ren prüft, und der Grundsatz, dass diese prüfende Instanz unabhängig, also 
frei von Weisungen sei, insbesondere von Weisungen der geprüften Stellen . 
Beide Voraussetzungen erfüllen beide Institutionen: die preußische General
Rechenkammer kraft der Instruktion des Königs, der Bundesrechnungshof 
kraft der Regelung des Artikel 114 Absatz 2 des Grundgesetzes . Da zudem 
auch für die preußische GeneralRechenkammer als Prüfungsmaßstab der 
Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit und alsbald auch der der Wirtschaftlich
keit galt, können wir auch insoweit von einer wesentlichen Gemeinsamkeit 
ausgehen, die es rechtfertigt, eine Traditionslinie zu ziehen, die von der 
preußischen GeneralRechenkammer bis heute reicht .

2 . Wie der Weg von der preußischen GeneralRechenkammer bis heute 
verlief, schildert Alexandra Hissen in ihren Ausführungen zu „300 Jahre 
externe Finanzkontrolle – Ihre Geschichte von den Anfängen in der Zeit des 
Absolutismus bis in die Gegenwart“ . Ihr Beitrag kann als Einführung in die 
Geschichte der deutschen externen Finanzkontrolle, aber auch als Einfüh
rung in alle nachfolgenden Beiträge gelesen werden . Denn in der histori
schen Betrachtung wird deutlich, dass die Entwicklung der staatlichen Fi
nanzkontrolle von staatsrechtlichen Rahmenbedingungen geprägt ist: Rech
nungskontrolle in einem absolutistischen Staat ist etwas anderes als externe 
Finanzkontrolle in einem demokratischen Staat . Ein Rechnungshof, der – 
wie in Preußen – dem König verpflichtet ist, hat eine völlig andere Rolle 
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als ein moderner Rechnungshof, der sich dem Parlament verbunden fühlt . 
Und ein Rechnungshof, der in einem totalitären System arbeitet, in dem 
sich – wie von 1933 bis 1945 – die Regierung selbst entlastet, büßt seine 
Bedeutung ein .

3 . An diesen Befund knüpft der Beitrag von Herrmann Butzer an, der die 
besonderen Facetten der „Finanzkontrolle im Dritten Reich“ herausarbeitet . 
Die Rolle des Reichsrechnungshofes in der Periode von 1933 bis 1945 gehört 
selbstverständlich auch zur Geschichte der deutschen Finanzkontrolle, auch 
wenn wir uns ihrer nicht gerne erinnern . Zwar ist nach derzeitigem Kenntnis
stand das Personal des Reichsrechnungshofes nicht unmittelbar an den Gräu
eltaten des Dritten Reiches, wohl auch nicht an Kriegshandlungen beteiligt 
gewesen . Aber um insoweit mehr Klarheit zu gewinnen, hat der Bundesrech
nungshof einen Auftrag zur wissenschaftlichen Erforschung der Tätigkeit des 
Reichsrechnungshofes in den Jahren von 1933 bis 1945 vergeben, und wir 
sind dankbar, dass Herrmann Butzer es übernommen hat, die hierfür wesent
lichen Fragestellungen schon in dieser Festschrift zu skizzieren.

4 . Einen gewissen Sonderweg hat die Finanzkontrolle der früheren DDR 
genommen . Die externe Finanzkontrolle der DDR ist nicht mit der Entwick
lung vergleichbar, die der Bundesrechnungshof genommen hat: Zu groß 
sind die Unterschiede in der staatsrechtlichen Stellung, in der Aufgaben
wahrnehmung und auch in den Prüfungsrechten . Patrick Schröter schildert 
die relevanten Aspekte in seinem Beitrag „Die Entwicklung der Finanzkon
trolle in der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen Demokrati
schen Republik“ . Und trotz dieser Unterschiede: Der gemeinsame Nenner 
war das Prüfen staatlichen Finanzgebarens, und so war es für den Bundes
rechnungshof nach der Vereinigung Deutschlands ganz wesentlich, auch die 
Erfahrung und die Kenntnisse früherer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Finanzkontrolle der DDR in seine Arbeit zu integrieren . Wie dieser Prozess 
zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gestaltet wurde, schildert 
der damalige Präsident des Bundesrechnungshofes Heinz Günter Zavelberg 
in seinem Beitrag „Zusammenführung von Finanzkontrolle Ost und West“ . 
Er ist dabei in der – für uns glücklichen – Lage, auf eine Fülle eigener, zum 
Teil sehr persönlicher Erinnerungen zurückgreifen und zudem Erkenntnisse 
publizieren zu können, die bislang in nicht veröffentlichten Akten des Bun
desrechnungshofes schlummerten .

II. Gestern und Heute

1 . Die moderne externe Finanzkontrolle hängt eng mit der Herausbildung 
des parlamentarischen Budgetrechts zusammen . War die preußische General
Rechenkammer noch ausschließlich dem König berichtspflichtig, so setzte 
Mitte des 19 . Jahrhunderts mit der Herausbildung des parlamentarischen 




